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Schleswig, den 06.09.2024

Gemeinde Bebensee
Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 1 und der 1. Flächennut-
zungsplanänderung der Gemeinde Bebensee für zwei Flächen süd-/westlich der A
21 und östlich der Kreisstraße 12 (Hauptstraße) nördlich von Bebensee und eine
Fläche östlich der A 21
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange ge-
mäß § 4 Abs. 1 BauGB
Stellungnahme des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein

Sehr geehrte

wir stellen der vorliegenden Planung unter folgenden Bedingungen unsere Zustimmung in
Aussicht:

 Vor dem Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 1 müssen Teilbereiche der
überplanten Flächen durch das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein un-
tersucht und vorhandene Denkmale geborgen und dokumentiert werden.

 Dem Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein ist möglichst frühzeitig die
genaue Ausführungsplanung vorzulegen, um den Umfang der erforderlichen archä-
ologischen Untersuchungen planen zu können.

 Darüber hinaus ist auf den gesamten überplanten Flächen grundsätzlich auf eine
möglichst eingriffsarme Bauweise (z.B. keine Planierarbeiten, Bündelung von Lei-
tungen etc.) und während des Baus nach Möglichkeit auf das Einhalten fester Fahr-
gassen zu achten, um die Bodenbelastung so gering wie möglich zu halten.

Es ist dabei zu berücksichtigen, dass archäologische Untersuchungen zeitintensiv sein
können und eine Absprache möglichst frühzeitig getroffen werden sollte, damit keine Ver-
zögerungen im sich anschließenden Bauablauf entstehen. Die Kosten sind vom Verursa-
cher zu tragen.
Entsprechend sollte der Planungsträger sich frühzeitig mit dem Archäologischen Landes-
amt in Verbindung setzen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Zuständig ist Herr

(Tel.: 04551 - 8948 ; Email: @alsh.landsh.de).
Mit der Umsetzung dieser Planung sind bedeutende Erdarbeiten zu erwarten.
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Bei der überplanten Fläche handelt es sich um eine Stelle, von der bekannt ist oder den
Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale befinden. Das archäolo-
gische Interessengebiet in diesem Bereich dient zur Orientierung, dass mit einem erhöh-
ten Aufkommen an archäologischen Denkmalen zu rechnen ist und das Archäologische
Landesamt Schleswig-Holstein bei Maßnahmen beteiligt werden muss.
Für die überplante Fläche liegen zureichende Anhaltspunkte vor, dass im Verlauf der wei-
teren Planung in ein Denkmal eingegriffen werden wird. Die Fläche befindet sich im Be-
reich und im Umfeld diverser Objekte der Archäologischen Landesaufnahme (u.a. Grabhü-
gel, Megalithgräber, Siedlungsflächen und Einzelfunde). Es liegen daher sehr deutliche
Hinweise auf ein sehr hohes archäologisches Potential dieser Planfläche vor.
Archäologische Kulturdenkmale können nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeug-
nisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit sein.
Erdarbeiten an diesen Stellen bedürfen gem. § 12 Abs. 2 S. 6 DSchG SH 2015 der Ge-
nehmigung des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein.
Nach Abwägung der Belange des Verursachers mit denen des Denkmalschutzes stehen
aus unserer Sicht an dieser Stelle keine Gründe des Denkmalschutzes einer Genehmi-
gung entgegen. Sie ist daher gem. § 13 Abs. 2 DSchG SH zu erteilen.
Die Genehmigung wird mit Auflagen in Form von archäologischen Untersuchungen gem. §
13 Abs. 4 DSchG SH versehen, um die Beeinträchtigungen von Denkmalen zu minimie-
ren. Das Denkmal kann der Nachwelt zumindest als wissenschaftlich auswertbarer Daten-
bestand aus Dokumentation, Funden und Proben in Sinne eines schonenden und werter-
haltenen Umgangs mit Kulturgütern (gem. §1 Abs. 1 DSchG SH) und im Sinne des Doku-
mentationsauftrags der Denkmalpflege (gem. §1 Abs. 2 DSchG SH) erhalten bleiben.
Eine archäologische Untersuchung ist vertretbar, da die vorliegende Planung unter Einhal-
tung der Auflagen umgesetzt werden kann. Die Konfliktlage zwischen vorliegender Pla-
nung und zu vermutenden Kulturdenkmalen wird dadurch gelöst, dass archäologische Un-
tersuchungen an den Stellen durchgeführt werden, an denen Denkmale zu vermuten sind.
Der Verursacher des Eingriffs hat gem. § 14 DSchG SH die Kosten, die für die Untersu-
chung, Erhaltung und fachgerechte Instandsetzung, Bergung, Dokumentation des Denk-
mals sowie die Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse anfallen, im Rahmen des
Zumutbaren zu tragen.
Darüber hinaus verweisen wir auf § 15 DSchG SH: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder fin-
det, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmal-
schutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den
Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers,
auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur
Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Ver-
pflichteten befreit die übrigen. Die Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fund-
stätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder
Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach
Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.






